
 

 
 

Stand 24.06.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachmodul Chemikalien 
 
 

zur Verwaltungsvereinbarung der Länder über den Kompetenznachweis und 
die Notifizierung von Prüflaboratorien und Messstellen im gesetzlich geregel-

ten Umweltbereich  
 

 
Beschlossen  auf der 16. BLAC-Sitzung am 16./17.09.2004 

 
Zur Veröffentlichung freigegeben durch Beschluss Nr. 22/2004 im ACK-

Umlaufverfahren



 

0 Vorbemerkung 
 
Eine Verpflichtung zur Notifizierung von Laboratorien, die im stoffbezogenen chemi-
kalienrechtlich geregelten Bereich tätig werden, besteht nicht. Lässt sich ein Labor 
zertifizieren, wird die Einhaltung der folgenden Anforderungen empfohlen. 
 
Dieses Fachmodul regelt die Anforderungen an die Qualität von Prüflaboratorien und 
Messstellen im stoffbezogenen, chemikalienrechtlich geregelten Bereich, insbeson-
dere im Bereich der Chemikalien-Verbotsverordnung. 
Anlass für die Erstellung dieses Fachmoduls ist der § 4 der Verwaltungsvereinbarung 
über den Kompetenznachweis und die Notifizierung von Prüflaboratorien und Mess-
stellen im gesetzlich geregelten Umweltbereich (beschlossen von der 51.UMK am 
19./20.11.1998).  
Für staatliche Messstellen und Prüflaboratorien gilt § 7 der genannten Vereinbarung. 
 
Das Fachmodul gilt nicht für aus Gründen des Arbeitsschutzes durchzuführende 
Messungen bei der Bestimmung gefährlicher Stoffe in der Luft am Arbeitsplatz zur 
Überprüfung festgelegter Stoffkonzentrationswerte. Für diesen Bereich sieht § 18 
Abs. 2 der Gefahrstoffverordnung eine separate Regelung zur Anerkennung der 
Messstellen vor. Das Fachmodul gilt ferner nicht für Prüfungen, die gemäß Chemika-
liengesetz unter Einhaltung der Grundsätze der Guten Laborpraxis (GLP) durchge-
führt werden müssen. 
 
Untersuchungsstellen, die Prüfungen im stoffbezogenen chemikalienrechtlich gere-
gelten Bereich durchführen, müssen vor einer Notifizierung ihre Kompetenz nachge-
wiesen haben. Dies bedeutet, dass die im Folgenden ausgeführten Anforderungen 
an die Sachkunde, Zuverlässigkeit und die gerätetechnische Ausstattung erfüllt sein 
müssen. 
 
Der Kompetenznachweis kann im Rahmen eines Akkreditierungsverfahrens durch 
evaluierte Akkreditierungssysteme oder im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens 
durch die vom Land benannte Stelle erfolgen.  
 
Legt eine Untersuchungsstelle eine Akkreditierung unter Einbeziehung dieses fachli-
chen Moduls vor, so ist diese auf Antrag für die Notifizierung zu berücksichtigen, so-
weit diese gültig, vollständig und für die Untersuchungsbereiche anwendbar ist. Be-
stehende Akkreditierungen aus anderen Bereichen können anerkannt werden, soweit 
sie für die beantragten Untersuchungsbereiche anwendbar sind. 
 
 
 
1 Anforderungen an die Untersuchungsstellen 
 
1.1 Kompetenznachweis 
 
Der Kompetenznachweis als Grundlage für die Notifizierung kann auf unterschiedli-
che Weise entsprechend der Vereinbarung der Länder zu diesem Problemkreis er-
folgen. 



 

Bei Vorliegen einer gültigen, vollständigen Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 
17025 unter Einbeziehung dieses Fachmoduls einer evaluierten Akkreditierungsstelle 
sollte diese der Notifizierung zugrunde gelegt werden. 
 
 
 
1.2 Anforderungen an das Personal 
 
Die Untersuchungsstelle muss von einer fachlich qualifizierten Person mit  
mindestens dreijähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der für die Notifizierung re-
levanten Untersuchungsbereiche 1 bis 8 (Anhang 4.1) geleitet werden. Als fachliche 
Eignung zählt ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Chemie, 
Lebensmittelchemie oder vergleichbarer Fachrichtungen wie z. B. Physik, Biologie. In 
Ausnahmefällen kann die Leitung auch einer/m besonders qualifizierten Dipl. Ing. 
(FH) der einschlägigen Fachrichtungen übertragen werden. Für die Laborleitung 
muss eine ausreichend qualifizierte Vertretung vorhanden sein. Die Laborleitung o-
der deren Vertretung muss hauptberuflich wahrgenommen werden. Darüber hinaus 
sind je nach Aufgabenstellung ausreichend ausgebildete Fachkräfte (z.B. Diplom-
chemiker/innen, Chemieingenieure/innen, Chemotechniker/innen, Chemisch-
Technische-Assistenten/innen, Chemielaboranten/innen oder entsprechende Fach-
kräfte der o.g. vergleichbaren Ausbildungsrichtungen) einzusetzen. Die Zahl der mit 
den Untersuchungen beschäftigten Mitarbeiter/innen richtet sich nach Aufgabenge-
biet und Probendurchsatz.  
Die Untersuchungsstelle hat sicherzustellen, dass das Personal regelmäßig und sys-
tematisch seinen Aufgaben entsprechend weitergebildet wird.  
Hierüber sind entsprechende Aufzeichnungen zu führen.  
 
 
 
1.3 Organisation und betriebliche Voraussetzungen 
 
Die Untersuchungsstelle darf nicht personal- oder kapitalmäßig oder sonst geschäft-
lich in einer Weise mit Herstellern und Inverkehrbringern von Stoffen, Zubereitungen 
und Erzeugnissen, die in den chemikalienrechtlich geregelten Bereich fallen verfloch-
ten sein, die eine Einflussnahme auf die Aufgabenwahrnehmung der Stelle nicht 
ausgeschlossen sein lässt. 
 
Daher dürfen in der Untersuchungsstelle keine Personen gleichzeitig in Unternehmen 
im Sinne des Absatzes 1 tätig sein oder den Weisungen dieser Unternehmen unter-
liegen. 
 
Die Untersuchungsstelle muss so organisiert sein, dass jede/r Mitarbeiter/in Umfang 
und Grenzen des eigenen Verantwortungsbereiches kennt. Hierzu ist das Personal in 
seine Aufgaben und Pflichten, insbesondere auch im Hinblick auf die Qualitätssiche-
rung, in angemessener Form einzuweisen. Von der Untersuchungsstelle sind dar-
über hinaus eine oder mehrere Personen zu benennen, die für die Durchführung und 
Überwachung der Qualitätssicherungsmaßnahmen verantwortlich sind. Die Untersu-
chungsstelle ist verpflichtet, schriftliche Unterlagen über die Organisation und Zu-



 

ständigkeiten zu erstellen und diese ständig aktuell und für das Personal verfügbar 
zu halten. 
 
 
 
1.4 Gerätetechnische Voraussetzungen 
 
Die Untersuchungsstelle hat neben einer allgemeinen Laborgrundausstattung ent-
sprechende Gerätschaften zur normgerechten Durchführung der Probenahme  
vorzuhalten. Darüber hinaus ist eine gerätetechnische Ausstattung nachzuweisen, 
die eine einwandfreie Durchführung des von der Untersuchungsstelle beantragten 
Untersuchungsbereichs gemäß Anhang 4.1 dieses Fachmoduls einschließlich der 
erforderlichen QuaIitätssicherungsmaßnahmen ermöglicht. Die Geräte sind regelmä-
ßig zu warten und ggf. zu kalibrieren. Hierüber sind von der Untersuchungsstelle ent-
sprechende Aufzeichnungen zu machen. Neben der gerätetechnischen Ausstattung 
muss das Labor von seiner örtlichen Lage, seiner baulichen Substanz, seiner räumli-
chen Aufteilung sowie seiner haustechnischen Ausstattung geeignet sein, den be-
sonderen Anforderungen an eine einwandfreie und gesicherte Analytik im Spuren- 
und Ultraspurenbereich zu genügen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung der anfal-
lenden festen und flüssigen AbfäIIe und Abwässer sowie Reinigung der Abluft muss 
jederzeit sichergestellt sein. 
 
 
 
1.5 Qualitätsmanagement 
 
1.5.1 Interne Qualitätssicherung 
 
Die Untersuchungsstelle hat ein ihrem Aufgabenumfang angemessenes QuaIitätssi-
cherungssystem nach DIN EN ISO/lEC 17025 zu führen und dieses durch ein Quali-
tätssicherungshandbuch zu dokumentieren. Es sind regelmäßig interne Audits 
durchzuführen. 
 
Bei den Prüfungen gemäß Anhang 4.1 dieses Fachmoduls  sind die inhaltlichen An-
forderungen der AQS-Merkblätter der LAWA 1 entsprechend anzuwenden, hier ins-
besondere: 
 
 

- problemorientierte Kalibrierung 
- Blindwertüberprüfungen 
- Mehrfachbestimmungen 
- Überprüfung der Wiederfindung 
- Kontrolle/Rückführbarkeit mittels zertifizierten Standards 
- Führung von Kontrollkarten 
- Plausibilitätskontrollen. 

 
                                            
1 AQS-Merkblätter für die Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung herausgegeben von der Länderar-
beitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin 1991 



 

Sämtliche Rohdaten und Qualitätssicherungsmaßnahmen einschließlich der Auswer-
tung sind vollständig und nachvollziehbar zu dokumentieren und über einen Zeitraum 
von mindestens drei Jahren aufzubewahren. 
 
  
1.5.2 Externe Qualitätssicherung 
 
Die Einhaltung der Qualitätssicherungsmaßnahmen wird durch regelmäßige Wie-
derholaudits überprüft. Die Audits sind mindestens alle 2 Jahre durchzuführen. Dar-
über hinaus kann die vom Land benannte Stelle bei Hinweis auf Verschlechterung 
der Qualität (z.B. durch nicht erfolgreiche Ringversuchsteilnahme) außerplanmäßige 
Laboraudits durchführen. 
Grundsätzlich werden die Ergebnisse der Auditierungen als Kompetenznachweis 
zwischen der Akkreditierungsstelle und der vom Land benannten Stelle gegenseitig 
anerkannt. 
Die notifizierten Untersuchungsstellen sind verpflichtet, regelmäßig an den von der 
zuständigen Stelle des Landes vorgeschriebenen Ringversuchen teilzunehmen. Die 
Verpflichtung besteht nur für die Parameter, für die eine Notifizierung ausgesprochen 
wurde. 
 
Sofern keine fachmodulspezifischen Ringversuche angeboten werden, kann einzel-
fallbezogen die erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen in anderen Fachbereichen 
als Kriterium für die Kompetenz einer Untersuchungsstelle mit herangezogen wer-
den. 
 
 
 
1.6 Durchführung des Untersuchungsauftrages 
 
Die Untersuchungsstelle hat die Prüfung nach dem beauftragten Prüfverfahren selbst 
durchzuführen. Die Vergabe an Unterauftragnehmer kann in Ausnahmefällen nur an 
eine ebenfalls notifizierte Untersuchungsstelle erfolgen, die im jeweiligen Prüfbericht 
genannt sein muss. Prüfergebnisse aus Unterauftragsvergaben sind kenntlich zu 
machen. 
 
 
 
2 Anforderungen an Ringversuchsveranstalter 
 
 
Die Durchführung der Ringversuche sollte von einer Stelle erfolgen, die neben einer 
fachlichen Qualifikation nach Nr. 1.2 über Erfahrung in Planung, Durchführung, Aus-
wertung und Bewertung von Ringversuchen verfügt. Darüber hinaus muss die Stelle 
eine für alle geprüften Untersuchungsbereiche ausreichende apparative und perso-
nelle Kompetenz vorhalten. 
 
 
 



 

3 Kompetenznachweis- und Notifizierungsverfahren 
 
3.1 Antragstellung 
 
Der Antrag auf Notifizierung ist bei der zuständigen Landesbehörde unter Angabe 
der(s) beantragten Untersuchungsbereiche(s) zu stellen. Für die Erstnotifizierung ist 
grundsätzlich das Bundesland zuständig, in dem die Untersuchungsstelle ihren Sitz 
hat. Führt dieses Bundesland kein Notifizierungsverfahren durch, kann die Untersu-
chungsstelle die Notifizierung bei einer Notifizierungsstelle eines anderen Bundes-
landes beantragen.  
Untersuchungsstellen aus weiteren europäischen Staaten beantragen eine Notifizie-
rung in dem Bundesland, in dem sie tätig werden wollen. 
 
 
 
3.2 Kompetenznachweis 
 
3.2.1 Nachweisverfahren 
 
Wird eine gültige, für die beantragten Untersuchungsbereiche anwendbare und die-
ses Fachmodul einbeziehende Akkreditierung vorgelegt, die durch eine evaluierte 
Akkreditierungsstelle nach DIN EN ISO/lEC 17 025 erteilt wurde, erfolgt der Nach-
weis durch die entsprechende Akkreditierungsurkunde sowie die dazugehörigen An-
lagen und eventuell zu erfüllende Auflagen (wie z.B. die Nachbesserung kleiner 
Mängel innerhalb einer festgesetzten Frist).  
 
Kann die Untersuchungsstelle keine entsprechende Akkreditierung nachweisen bzw. 
ist die Akkreditierung für den beantragten Untersuchungsbereich nicht ausreichend, 
wird es der Untersuchungsstelle freigestellt, die (ggf. ergänzende) Kompetenzfest-
stellung von der vom Land benannten Stelle oder einer evaluierten Akkreditierungs-
stelle auf eigene Kosten durchführen zu lassen. 
 
 
 
3.2.2 Ablauf der Kompetenzfeststellung (Laborbegutachtung/Audit) 
 
Die Kompetenz der Untersuchungsstelle wird gemäß den Akkreditierungsrichtlinien 
einer evaluierten Akkreditierungsstelle geprüft. Der  Ablauf der Kompetenzfeststel-
lung ist in drei Teile gegliedert:2 
 
- Vorprüfung auf schriftlichem Weg, 
- Laborbegehung und 
- Abschlussgespräch und Bewertung. 
 
 

                                            
2 z.B. „Richtlinie zum Akkreditierungsverfahren QM-VA0900-01“ der Deutschen Akkreditierungsstelle Chemie 
GmbH (DACH), als Download erhältlich unter http://www.dach-gmbh.de/download.htm#Produkt 



 

 
3.2.2.1 Vorprüfung 
 
Die begutachtende Stelle fordert mittels eines Fragebogens die für die Vorprüfung 
erforderlichen Angaben bei der Untersuchungsstelle an. Für die Beantwortung des 
Fragebogens wird eine angemessene Frist (max. 3 Monate) gesetzt. 
Mit dem Fragebogen werden Informationen und Unterlagen zu Personal und Organi-
sation, baulicher und räumlicher Situation, Geräteausstattung und angewandten Un-
tersuchungsverfahren und dazugehörigen QS-Maßnahmen 
von der Untersuchungsstelle angefordert. Darüber hinaus sind eine Verpflichtungser-
klärung (nach 1.1) von der Untersuchungsstelle zu unterzeichnen und ggf. weitere 
Anlagen beizufügen: 

- Verzeichnis gültiger Zulassungen und Laborbegutachtungen der letzten 2 Jah-
re 

- Versicherungspolice über eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung in 
ausreichender Höhe (sofern von Notifizierungsstelle gefordert) 

- sonstige behördliche Erlaubnisse, falls für beantragte Untersuchungsbereiche 
erforderlich 

 
Nach Eingang sämtlicher Unterlagen werden von der überprüfenden Stelle i.d.R. 
zwei Fachbegutachter (Auditoren) ausgewählt und der Untersuchungsstelle benannt 
und es erfolgt eine Erstbewertung durch die überprüfende Stelle. Sind hierbei Mängel 
zu erkennen, die einem Kompetenznachweis entgegenstehen, wird von der überprü-
fenden Stelle versucht, diese Mängel auf schriftlichem Weg auszuräumen. Ggf. be-
darf es hierzu auch eines entsprechenden Vorgespräches mit der Untersuchungs-
stelle. 
 
 
 
3.2.2.2 Laborbegehung 
 
Sind die formalen Mängel ausgeräumt, vereinbaren die Auditoren mit der  Untersu-
chungsstelle einen Begehungstermin. 
 
Die Laborbegehung beginnt mit einem einleitenden Gespräch, das der Darlegung  
des geplanten Auditablaufes dient. Darüber hinaus werden Auffälligkeiten des Fra-
gebogens sowie der eingereichten Anlagen diskutiert und weitere Unterlagen (wie 
Ringversuchsergebnisse, Auditberichte) geprüft. 
 
Bei einem Laborrundgang wird an Hand einer Checkliste geprüft, ob sämtliche für die 
beantragten Untersuchungsbereiche notwendigen Messplätze vorhanden sind. An 
Hand von ausgewählten, bereits von der Untersuchungsstelle analysierten Proben 
werden komplette Prüfverfahren von der Probenahme bis zur Auswertung und Do-
kumentation einschließlich sämtlicher QuaIitätssicherungsmaßnahmen  
nachvollzogen. 
 
Die Anzahl der so überprüften Prüfverfahren richtet sich nach dem Umfang der bean-
tragten Verfahren, wobei möglichst eine Prüfung je Untersuchungsmethode für min-
destens 50% der Methoden durchgeführt werden sollte. Die Auswahl der überprüften 
Verfahren erfolgt zufällig, Ergebnisse von Ringversuchen sind jedoch bei der Aus-
wahl zu berücksichtigen. 



 

 
 
 
3.2.2.3 Abschlussgespräch und Bewertung 
 
In einem Abschlussgespräch teilen die Auditoren der Untersuchungsstelle festgestell-
te Mängel mit und vereinbaren einen Termin für deren Behebung. Die einvernehmli-
che Feststellung der Mängel und die Terminsetzung wird von der Geschäftsleitung 
der Untersuchungsstelle und den Auditoren in einem Protokoll durch Unterschrift 
bestätigt. 
 
Die Auditoren erstellen einen Abschlussbericht. Dieser wird mit einem entsprechen-
den Votum der Akkreditierungsstelle und der Untersuchungsstelle  
übermittelt. 
 
Bei Feststellung grober Mängel kann die Kompetenz nicht bestätigt werden. 
Hierzu zählen unter anderem: 

- unzureichendes Qualitätssicherungshandbuch 
- fehlende Standardarbeitsanweisungen 
- unzureichende personelle, räumliche oder apparative Ausstattung 
- unzureichende interne analytische Qualitätssicherung, wie: 
� fehlende Dokumentation interner Audits 
� fehlende regelmäßige Kontrollanalysen (z. B. Kontrollkartenführung) 
� fehlende Ermittlung der Verfahrenskenndaten 

 
 
 
3.3 Notifizierung 
 
Die Untersuchungsstelle erhält eine jederzeit widerrufliche Notifizierung, wenn der 
Kompetenznachweis erbracht ist und die ggf. weiteren Iänderspezifischen Anforde-
rungen erfüllt sind. 
Der Notifizierungsbescheid enthält genaue Angaben zu den Untersuchungsberei-
chen, dem entsprechenden Parameterumfang (Anhang 4.2) sowie eventuell zu erfül-
lenden Auflagen (wie z.B. die Nachbesserung kleiner Mängel innerhalb einer festge-
setzten Frist). 
Die Notifizierung ist zu befristen. Die Frist soll die Dauer von 5 Jahren nicht  
überschreiten. Die Notifizierung kann auf Antrag verlängert werden. Ein entspre-
chender Antrag ist rechtzeitig vor Ablauf zu stellen.  
 
Die Notifizierung kann widerrufen werden, wenn z.B. im Rahmen der wiederkehren-
den Qualitätssicherungsmaßnahmen gravierende Mängel festgestellt  
werden. Hierzu zählen u.a.: 
 

- Nichteinhaltung erteilter Auflagen im Notifizierungsbescheid, 
- Fortfall von bei der Kompetenzfeststellung festgestellten Notifizierungsvoraus-

setzungen, 
- nicht erfolgreiche oder Nichtteilnahme an zwei der jeweils letzten drei von der 

Notifizierungsstelle gegebenenfalls vorgeschriebenen Ringversuchen ( nach 
Nr. 1.5.2 ) für die entsprechenden Untersuchungsbereiche, 



 

- wiederholte fehlerhafte Analytik (dreimal in Folge) desselben Untersuchungs-
parameter im Rahmen von Ringversuchen trotz insgesamt erfolgreicher Ring-
versuchsteilnahme, 

- fehlende, unvollständige oder fehlerhafte QuaIitätssicherungsmaßnahmen, 
- fehlende oder unvollständige Dokumentation von Rohdaten und QuaIitätssi-

cherungsmaßnahmen, 
- Übernahme von Aufträgen, bei denen die Unabhängigkeit nicht gewährleistet 

ist. 
 
 
 
3.4 Länderübergreifende Zusammenarbeit 
 
Die Länder unterstützen sich gegenseitig bei der Durchführung der wiederkehrenden 
QuaIitätssicherungsmaßnahmen. Sie erkennen gegenseitig die Ergebnisse der wie-
derkehrenden QuaIitätssicherungsmaßnahmen und die Kompetenznachweise an. 
 
Darüber hinaus geben sie sich in einem konkreten Bedarfsfall gegenseitig und zeit-
nah Informationen zu 

- erteilten und widerrufenen Notifizierungen, 
- Ergebnissen von Laboraudits und 
- Ergebnissen von Ringversuchen bekannt. 

 
Folgende Daten sollten hierbei mindestens übermittelt werden: 
 

- zu den Notifizierungen: 
- Name und Anschrift der Untersuchungsstelle 
- Ansprechpartner incl. Telefonnummer 
- Untersuchungsbereiche incl. Parameterumfang 
- Gültigkeitszeitraum 
- ggf. Einschränkungen oder weitere Auflagen 

 
- zum Kompetenznachweis bzw. Wiederholaudits: 

 
- Name und Anschrift der Untersuchungsstelle 
- Termin der Auditierung 
- Gesamtumfang der überprüften Untersuchungsbereiche 
- Gesamtergebnis der Begutachtung 

 
- zu den Ringversuchen: 

 
- Zeitpunkt der Durchführung 
- Parameterumfang (Verfahren nach Verordnung) 
- Angabe der untersuchten Niveaus incl. Matrix 
- Auswerteverfahren 
- erzielte Endkenndaten (Mittelwert, Streuung, und Wiederfindung) 
- Bewertungsverfahren 
- Bewertung der einzelnen Teilnehmer 



 

4 Anhang 
(Stand 01.10.03)  

Anmerkung: Es ist unstrittig, dass eine laufende Erweiterung, Überarbeitung, Aktuali-
sierung und Ergänzung des Anhangs, insbesondere der Sammlung von Prüfverfah-
ren im Anhang 4.2 erforderlich ist . Hierzu zählen auch Vorschriften zur matrixspezifi-
schen Probenahme, soweit sie in der vorliegenden Sammlung noch nicht erfasst 

sind. Alle zuständigen Behörden der einzelnen Bundesländer, alle Laboratorien und 
Messstellen sowie alle Interessierten werden gebeten, diese Arbeit zu unterstützen, 
indem mögliche Änderungen, Aktualisierungen oder Ergänzungen der Anhänge 4.1 

und 4.2 mitgeteilt werden (E-mail Kontaktadresse: lumpp@umeg.de)  



 

 
Anhang 4.1 
Bereichsspezifische Anforderungen an die Kompetenz von Prüfla-
boratorien und Messstellen (Untersuchungsstellen) im stoffbezoge-
nen chemikalienrechtlich geregelten Bereich 

 
Die Chemikalien-Verbotsverordnung, Gefahrstoffverordnung sowie die FCKW-Halon-
Verbotsverordnung i.V.m. der VO (EG) Nr. 2037/2000/EG fordern das Verbot oder 
die Beschränkung von bestimmten gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und 
Erzeugnissen unabhängig von der Matrix der Proben. Deshalb existieren in diesem 
Bereich keine genormten Prüfverfahren. Für die Bestimmung der im Anhang 4.2 
dieses Fachmoduls genannten Parameter sind teilweise mehrere Prüfverfahren aus 
den Bereichen Luft, Boden und Wasser, Arbeitsschutz und LMBG pro Parameter 
aufgeführt. 
Anhang 4.2 enthält eine Sammlung von Prüfverfahren zur Überprüfung der Einhal-
tung von Verboten und Beschränkungen des Inverkehrbringens, Herstellens und 
Verwendens bestimmter gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse zu-
nächst für den Anhang  zum §1 der Chemikalien-Verbotsverordnung bzw. § 15 i.V.m. 
Anhang IV der Gefahrstoffverordnung. Diese Prüfverfahren können je nach Matrix 
der zu untersuchenden Probe angewandt bzw. zugrunde gelegt werden.  
Hierbei handelt es sich nicht in jedem Fall um Verfahren, die wissenschaftlich aner-
kannten Prüfverfahren entsprechen. Insbesondere die Art der Probenahme ist nach 
Maßgabe der nach § 1 Abs.5 Chemikalien-Verbotsverordnung bekannt gegebenen 
Verfahren vorzunehmen.  
Es können auch andere als in Anhang 4.2 genannte Prüfverfahren eingesetzt wer-
den, wenn nachgewiesen wurde, dass dadurch gleichwertige Ergebnisse erzielt wer-
den. Die Eignung der jeweiligen Prüfverfahren sind durch entsprechende Validie-
rungsdaten zu belegen. 
 
Das Fachmodul unterscheidet derzeit acht Untersuchungsbereiche, in welche die 
Prüfverfahren nach Anhang 4.2 des Fachmoduls eingeteilt werden: 
 
 
 
Untersuchungs-
bereich 

Bezeichnung des Untersuchungsberei-
ches 

Spalte 1 des Anhangs 4.2 
des Fachmoduls Chemika-
lien 

1 Gaschromatographie leichtflüchtiger 
Verbindungen 

5,6,7,14,16,20,21,22 
2 Gaschromatographie mittel- und 

schwerflüchtiger Verbindungen 
1,5,7,11,13,15,17,24,25,27 

3 Flüssigchromatographie 3,11,17,26,27 
4 Elementspektrometrie 8,9,10,18,20 
5 Photometrie 3,20,28 
6 Faseranalytik 2 
7 Dioxine und Furane 4 
8 Sonstige physikalisch/chemische Un-

tersuchungsmethoden 
5,21 

 



 

Für die Notifizierung einer Untersuchungsstelle für einen Untersuchungsbereich 
muss die Kompetenz für mindestens ein für diesen Untersuchungsbereich relevantes 
Prüfverfahren erbracht werden. 
 
 
 



 

 Anhang 4.2  
Vorläufige Sammlung von Prüfverfahren zur Überprüfung der Ein-
haltung der Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens, 
Herstellens und Verwendens ausgewählter gefährlicher Stoffe, Zu-
bereitungen und Erzeugnisse. 
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